
ANLAGE 1

zum Beschluss über die Abwägung zum B 40

Abwägungsergebnis

zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange zum 3. Entwurf des Bebauungsplanes der

Stadt Eisenach Nr. 40 SD "Bau- und Heimwerkermarkt" Stregda

Anlage 1: Liste der beteiligten Behörden uns sonstigen TÖB ohne

Anregungen und deren Stellungnahmen

Anlage 2: Abwägungsvorschlag der Beteiligten nach § 3 Absatz 2 BauGB

mit Liste, Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag

Anlage 3: Abwägungsvorschlag der Beteiligten nach § 4 Absatz 2 BauGB

mit Liste, Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag



Anlage 1 

BAULEITPLANUNG DER STADT EISENACH– OT STREGDA

BEBAUUNGSPLAN NR. 40 

„BAU- UND HEIMWERKERMARKT STREGDA“ 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB  

 

Verzeichnis der Behörden, 

die keine Anregungen vorgebracht haben 

 

Nr. Behörde PF PLZ Ort 

1 Thür. Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie  

Humboldstr. 11 99423 WEIMAR 

2 Amt für Landentwicklung und 
Flurneuordnung 

Frankental 1 98617 MEININGEN 

3 Gemeindeverwaltung Wutha-
Farnroda 

Eisenacher Straße 49 99848 WUTHA-
FARNRODA 

4 Gemeinde Marksuhl 
 

Bahnhofstraße 1 99819 MARKSUHL 

5 Verwaltungsgemeinschaft Mihla 
 

Marktstraße 18 99826 MIHLA 

6 Gemeinde Herleshausen 
 

Bahnhofstraße 13 37293 HERLESHAUSEN 

7 Kommunale Personen-
Nahverkehrsgesellschaft mbH 

An der Allee 2 99818 WUTHA-
FARNRODA 
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Anlage 3 

 

BAULEITPLANUNG DER STADT EISENACH  OT STREGDA 

BEBAUUNGSPLAN NR. 40 

3. ENTWURF 

- UND HEIMWERKERMARKT  

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB  

 

Verzeichnis der Behörden, 

die Anregungen vorgebracht haben 

 

Nr. Behörde Straße PLZ Ort 

1 Thüringer Landesverwaltungsamt 
Referat 310 

Weimarplatz 4 
 

99423 WEIMAR 

2 Thüringer Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation Katas-
terbereich Gotha 

Schlossberg 1 99867 GOTHA 

3 Thüringer Landesanstalt für Um-
welt und Geologie 

Göschwitzer Straße 41 07745 JENA 

4 Straßenbauamt Südwestthüringen 
 

Am Köhlergehäu 6 98544 ZELLA-MEHLIS 

5 Eisenacher Versorgungsbetriebe 
GmbH 

An der Feuerwache 4 99817 EISENACH 

6 Trink- und Abwasserverband Ei-
senach - Erbstromtal 

Am Frankenstein 1 99817 EISENACH 

7 OHRA Hörselgas GmbH 
 

Am Bahnhof 4 99880 FRÖTTSTEDT 

8 E.ON Thüringer Energie AG  
Netzbetrieb Region West 

Hohenkirchener Str. 18 99885 OHRDRUF 

9 Industrie- und Handelskammer 
 

Arnstädter Straße 34 99096 ERFURT 

10 Residenzstadt Gotha 
Stadtverwaltung Gotha 

Hauptmarkt 1 
 

99867 Gotha 
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Gemäß aktuellem Schreiben vom 22.11.2011 Anlage 1 behält die Stellungnahme vom 15.08.2011 weiterhin ihre Gültigke
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

1 
Thüringer Landesverwaltungsamt Referat 310  
Weimarplatz 4 
99423 WEIMAR 

1.a - Belange der Raumordnung und Landesplanung (Schreiben vom 22.11.2011) 

1. Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 

 

2. Kenntnisnahme;  Verweis auf die Ausführungen zur Stellungnahme vom 15.08.2011 

Der Hinweis auf die landesplanerische Abstimmung und der Verweis auf die weiterhin gülti-

ge Stellungnahme von 15.08.2011 werden zur Kenntnis genommen, es wird auf die Ausfüh-

rungen zu der Stellungnahme vom 15.08.2011 verwiesen (siehe nachfolgend). 

 

 

1.a - Belange der Raumordnung und Landesplanung (Schreiben vom 15.08.2011) 

1. Kenntnisnahme 

Flächennutzungsplan 

Der Bebauungsplan soll als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 zur Rechts-

wirksamkeit gebracht werden. Das Verfahren zum Flächennutzungsplan der Stadt Eisenach 

soll zeitnah fortgeführt werden. Der neu zu erstellende Entwurf des Flächennutzungsplans 

wird den aktuellen Stand des Bebauungsplans übernehmen.  

 
Einzelhandelskonzept 

Ein von der Stadt Eisenach beschlossenes Einzelhandelskonzept wird für das Planungsvorha-

ben als nicht notwendig erachtet, da das Vorhaben durch ein von der Stadt Eisenach beauf-

tragtes Gutachten (GMA, 2006) untersucht wurde. Das Gutachten (GMA, 2006) untersucht 

speziell die Elektrowarensortimente, die zwar auch in einem Einzelhandelskonzept betrach-

tet werden würden, im Gutachten jedoch mit einem besonderen Augenmerk, so dass dies als 

in jedem Fall ausreichend bewertet wird. Das Gutachten diente dem Stadtrat zur Entschei-

dungsfindung für die Standortfestlegung. Der Stadtrat hat daher am 24.06.2011 mit einem 

verfahrensleitenden Beschluss den planerischen Willen der Stadt Eisenach manifestiert, die 

Ansiedlung eines Elektrofachmarktes am betreffenden Standort verwirklichen zu wollen. 
Eine darüber hinaus gehende Willensbildung auf konzeptioneller Grundlage ist insoweit im 

vorliegenden Einzelfall entbehrlich. 

Die Stadt Eisenach betreibt dennoch aktuell die Erstellung eines Zentrenkonzeptes als sons-

tige städtebauliche Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB, das bei zukünftigen Bau-

leitplanung im Stadtgebiet zu berücksichtigen ist, soweit Belange der Einzelhandelsentwick-

lung berührt sind. 

 

2. Verweis auf 3. Entwurf 

Der Forderung, im Gewerbegebiet (GE) Einzelhandel auszuschließen wurde mit dem 3. Ent-

wurf nachgekommen. Ebenfalls wurden Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit dem 3. Entwurf 

ausgeschlossen. 
 

3. Kenntnisnahme 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Vorhabens mit den Zielen der Raumordnung (Z 

3.2.1) wird zur Kenntnis genommen, wonach die Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche 
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Änderung von Einzelhandelsgroßprojekten in Orten höherer Stufe zulässig ist. Die Planungs-

region Südwestthüringen verfügt über kein ausgeprägtes Oberzentrum. Im Landesentwick-

lungsplan sind die Städte Eisenach und Suhl/ Zella-Mehlis als „Mittelzentrum mit Teilfunktion 

eines Oberzentrums“ bestimmt, so dass Eisenach die zentralörtliche Bedeutung für die An-

siedlung von Einzelhandelsgroßprojekte aufweist. 
Es ist der ausdrückliche planerische Wille der Stadt Eisenach, die am Standort vorhandene 

Einzelhandelsagglomeration durch die bauliche wie funktional abrundende Ansiedlung eines 

Elektrofachmarktes städtebaulich besser zu integrieren. 

 

 Keine Berücksichtigung 

Die Stellungnahme bezieht sich in den folgenden Punkten auf Grundsätze des LEP.  

Grundsätze der Raumordnung (G) enthalten Vorgaben für nachfolgende Ermessens- oder 

Abwägungsentscheidungen. Die Grundsätze der Raumordnung sind zu berücksichtigen (sie-

he LEP 2004 Präambel). Grundsätze sind Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Er-

messensentscheidungen ( § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) 

Die Stadt Eisenach hat sich im Rahmen dieses Bebauungsplanes mit den im LEP aufgeführten 

Grundsätzen zur Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel auseinandergesetzt. Im Rah-
men der Ermessensentscheidung hat sich die Stadt bewusst für den Standort in Stregda ent-

schieden, um einen Marktführer der Elektrobranche anzusiedeln und damit die zentralörtli-

che Funktion Eisenachs zu festigen und zu stärken.  

 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Punkte eingegangen. (3a-3f2) 

 

3a Der Elektrofachmarkt ist wie auch der Baumarkt aufgrund großvolumiger Artikel wie z.B. 

Elektrogeräte (Kühlschränke, Fernseher, Waschmaschinen) autokundenorientiert. Die fuß-

läufige Erreichbarkeit des Standortes ist zudem aus Stregda und Eisenach Nord gegeben.  

 

3b Die Kriterien der verkehrlich Anbindung werden in Bezug auf die Straße durch die angren-

zende Landesstraße L1016, die ehemalige BAB A4 jetzt Stadtring und die L1021 in jedem Fall 

erfüllt. Gleiches gilt für den ÖPNV, da am Standort an der Mühlhäuser Chaussee eine gut 
frequentierte Haltestelle und damit ein Anschluss an den ÖPNV besteht. Ausreichend Park-

raum ist vorhanden. 

 

3c Mit der Einordnung des Elektrofachmarktes zwischen den Lebensmitteldiscounter und dem 

Baumarkt ist die räumliche Integration in die örtliche Einzelhandelsstruktur am Standort 

gegeben. Eine Funktionsbeziehung zwischen Standort und Zentrum besteht, dass diese in 

vorliegenden Fall nicht als „kurze Verbindung“ zu bewerten ist, wird seitens der Stadt Eisen-

ach in Kauf genommen. 

 

3d Ein von der Stadt Eisenach beschlossenes Einzelhandelskonzept wird für das Planungsvorha-

ben als nicht notwendig erachtet, da das Vorhaben durch ein von der Stadt Eisenach beauf-

tragtes Gutachten (GMA, 2006) untersucht wurde. Das Gutachten (GMA, 2006) analysiert 

speziell die Elektrowarensortimente, die zwar auch in einem Einzelhandelskonzept betrach-
tet werden würden, im Gutachten jedoch mit einem besonderen Augenmerk, so dass dies als 

in jedem Fall ausreichend bewertet wird. Das Gutachten diente dem Stadtrat zur Entschei-

dungsfindung für die Standortfestlegung (siehe 1.), Beschluss vom 24.06.2011), in dessen 

Entscheidung für den Standort in Stregda die konzeptionelle Integration in die örtliche Ein-

zelhandelsstruktur als gegeben angesehen wird. Es ist der ausdrückliche planerische Wille 

der Stadt Eisenach, die am Standort vorhandene Einzelhandelsagglomeration durch die bau-

liche wie funktional abrundende Ansiedlung eines Elektrofachmarktes städtebaulich noch 

besser zu integrieren. 

Die Stadt Eisenach plant die Erstellung eines Zentrenkonzeptes als sonstige städtebauliche 



Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB, das bei zukünftigen Bauleitplanungsverfahren 

im Stadtgebiet zu berücksichtigen ist. 

 

3e Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst einen zum Zeitpunkt des Aufstellungsbe-

schlusses durch einen städtebaulichen Missstand (Deponie, Gewerbebrache, etc.) geprägten 

Bereich am Ortsrand, in unmittelbarem Anschluss an die bestehende Bebauung des Ortsteils 

Stregda.  
 

3f.1 Eine Beeinträchtigung der wohnortnahen Versorgung kann ausgeschlossen werden, da ein 
Elektrofachmarkt i.d.R. nicht der wohnortnahen Versorgung dient. Dies zeigt das Gutachten 

GMA 2006 auf, das ein Einzugsgebiet für den Elektrofachmarkt mit einer Einwohnerzahl von 

ca. 166.000 (2005) ermittelt hat.  

Das Gutachten der GMA 2006 kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der relativ geringen 

Verkaufsflächenpräsenz im Bereich Elektroartikel in der Einkaufsinnenstadt keine gravierend 

negativen Folgewirkungen zu erwarten sind, zumal davon auszugehen ist, dass die vorhan-

denen Geschäfte bei einer Ansiedlung von Media-Markt in noch stärkerem Maße als bisher 

im Bereich Service-Installation- und Reparaturarbeiten sich profilieren oder sich im Sorti-

ment weiter spezialisieren werden. Wesentlich betroffen von den Umsatzumverteilungen 
werden gemäß des Gutachtens der GMA die beiden Systemwettbewerber im Stadtgebiet 

sein, die jedoch auch autokundenorientiert sind. Dies wird seitens der Stadt in Kauf genom-

men. Eine Beeinträchtigung der Versorgung der Bevölkerung kann gemäß LEP dann gegeben 

sein, wenn es in Wohngebieten zu Geschäftsaufgaben vor allem im Lebensmitteleinzelhan-

del in Folge der stärkeren Kaufkraftbindung durch Einzelhandelsgroßprojekte kommt. Dies ist 

gemäß des Gutachtens nicht zu erwarten. 

Mit Bezug auf die Entwicklung der Kundenzahlen geht das Gutachten davon aus, dass bei 

Ansiedlung eines Elektrofachmarktes über 130.000 neue Konsumenten an den Standort in 

Eisenach gezogen werden können. Sicher ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil die-

ser Neukunden – trotz der Distanz des Planstandortes – auch die Einkaufsinnenstadt von 
Eisenach besuchen wird. Somit ist eine Sicherung und Stärkung der Funktionsfähigkeit der 

Innenstadt zu erwarten. In der aktuellen Stellungnahme der IHK Erfurt vom 30.11.2011 wird 

zwar auf eine sehr hohe Verkaufsfläche von mehr als 3 m² je Einwohner verwiesen, doch 

stimmt die IHK einer Ansiedlung zu und sieht auch eine Attraktivitätserhöhung für die Stadt 

und eine Ausstrahlung auf die Handelsbetriebe des eigentlichen Stadtzentrums. 

Die Ansiedlung eines Elektrofachmarktes führt gemäß Gutachten GMA zu einer Rückgewin-

nung von Kaufkraft, die bislang an andere Einkaufsorte (z.B. Erfurt) abfließt und damit zu 

einer Anhebung der Versorgungszentralität von Eisenach. Gemäß der Stellungnahme der 

Stadt Gotha vom 24.11.2011 ist dort ein Einkaufszentrum u.a. mit der Branche Elektronik 

geplant, dies würde, soweit nicht in der Stadt Eisenach ein entsprechender Elektrofachmarkt 
errichtet wird, zu einer weiteren Kaufkraftschwächung führen. 

Die Planungsregion Südwestthüringen verfügt über kein ausgeprägtes Oberzentrum. Im Lan-

desentwicklungsplan sind die Städte Eisenach und Suhl/ Zella-Mehlis als „Mittelzentrum mit 

Teilfunktion eines Oberzentrums“ bestimmt, sodass Eisenach die zentralörtliche Bedeutung 

für die Ansiedlung Einzelhandelsgroßprojekte aufweist. Gemäß des Gutachtens der GMA 

besteht im Bereich der Elektrowaren ein deutliches Defizit bei der Braunen Ware (Radios, 

Fernseher, Unterhaltungselektronik). Ziel aus stadtplanerischen Gründen ist die Schließung 

dieses Defizites im Elektrowarenbereich, bei gleichzeitiger Inkaufnahme von Umsatzumver-

teilungen innerhalb des Stadtgebietes, da insgesamt mit der Ansiedlung eines Elektrofach-

marktes eine Kaufkraftrückgewinnung und damit eine Kaufkraftstärkung einhergehen.  
 

Das Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr hat unter anderem den 

Grundsatz G2-9 von der Genehmigung (Bescheid vom 22.02.2011 Seite 20ff: 

http://www.regionalplanung.thueringen.de/rpg/suedwest/regionalplan/rrop/index.asp) des 

Regionalplans ausgenommen, wonach im Rahmen der Errichtung von neuen sowie der Er-
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weiterung oder wesentlichen Änderung bestehender Einzelhandelsgroßprojekte mit typi-

schen zentrenrelevanten Sortimenten eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des 

Stadt- bzw. Ortszentrums und zentraler Versorgungsbereiche in der Standortgemeinde und 

den benachbarten Gemeinden ausgeschlossen werden soll. Dies ist eine im Kern städtebauli-

che Regelung, die der Regelungskompetenz der Regionalplanung entzogen ist. Zu den eben-
falls von der Genehmigung ausgenommen Grundsatz 2.10 führt das Ministerium auf, dass 

„bei den dort vorgegebenen Kriterien für die Standortwahl von Einzelhandelsgroßprojekten 

und großflächigen Einzelhandelsagglomerationen handelt es sich ausschließlich um städte-

bauliche Kriterien ohne raumordnerische Relevanz. Auch die Begründung des Grundsatzes 

nimmt nur auf Gefahren für eine geordnete städtebauliche Entwicklung Bezug.  

Mit den zuvor genannten Punkten betont das Ministerium die Planungshoheit der Gemeinde 

innerhalb des Rahmens von § 2 Abs. 2, § 34 Abs. 3 BauGB und den bereits auf der Ebene des 

LEPs getroffenen Vorgaben (G 3.2.4 LEP 2004), welche durch die planerische Entscheidung 

der Stadt Eisenach hier im Rahmen der Abwägung ausgeübt wird 

 

3f.2 Kenntnisnahme 

Die Ansiedlung des Elektrofachmarktes an einem außerhalb der Kernstadt liegenden Stand-
ort hat keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Stadtzentrum Eisenachs. Es wird 

auf die Ausführungen unter 3d verwiesen. Mit Bezug auf die Entwicklung der Kundenzahlen 

geht das Gutachten (GMA, 2006) davon aus, dass bei Ansiedlung eines Elektrofachmarktes 

über 130.000 neue Konsumenten an den Standort in Eisenach gezogen werden können. Si-

cher ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil dieser Neukunden – trotz der Distanz des 

Planstandortes – auch die Einkaufsinnenstadt von Eisenach besuchen wird. Somit ist eine 

Sicherung und Stärkung der Funktionsfähigkeit der Innenstadt zu erwarten. Dies wird in der 

aktuellen Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt vom 30.11.2011 

bestätigt, die einer Ansiedlung zustimmt und auch eine Attraktivitätserhöhung für die Stadt 

und eine Ausstrahlung auf die Handelsbetriebe des eigentlichen Stadtzentrums sieht. 
Ein Elektrofachmarkt ist aufgrund großvolumiger Artikel wie z.B. Elektrogeräte (Kühlschrän-

ke, Fernseher, Waschmaschinen) grundsätzlich autokundenorientiert, d.h. es ist immer eine 

Standortvoraussetzung, ein entsprechendes Parkplatzangebot zu gewährleisten. Wenngleich 

ein Ausgleich des hohen Defizits im Angebot an Elektrokleinwaren im Bereich der Einkauf-

sinnenstadt durch die beabsichtigte Ansiedlung natürlich nicht eintreten kann, ist eine 

Schwächung des zentralen Versorgungsbereiches im Sinne von schädlichen Auswirkungen 

gleichermaßen ausgeschlossen. 

 

3f.3 Kenntnisnahme 

Der landesplanerischen Beurteilung von 2001 kann wegen der Beschlusslage vom 24.06.2011 

bei der Abwägungsentscheidung nicht mehr gefolgt werden: es ist der ausdrückliche Wille 
der Stadt Eisenach, in Ausübung ihrer Planungshoheit am Standort 3.000 m² zusätzlicher 

Verkaufsfläche zu entwickeln. 

 

3f.4 Keine Berücksichtigung 

In Bezug auf ein aktuelles Einzelhandels- oder Zentrenkonzept wird auf die Ausführungen in 

3d oben verwiesen. Ein von der Stadt Eisenach beschlossenes Einzelhandelskonzept wird für 

das Planungsvorhaben als nicht notwendig erachtet, da das Vorhaben durch ein von der 

Stadt Eisenach beauftragtes Gutachten (GMA, 2006) untersucht wurde. Die Stadt Eisenach 

plant zudem die Erstellung eines Zentrenkonzeptes, als sonstige städtebauliche Planung im 

Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB, um damit eine Entscheidungsgrundlage zu den Einzelhan-

delsstrukturen im Kontext mit der städtebaulichen Entwicklung zu haben.  
 

 



4. Verweis auf 3. Entwurf 

Der Hinweis zum Regionalplan Südwestthüringen wurde im 3. Entwurf berücksichtigt und die 

Begründung des Bebauungsplans diesbezüglich angepasst.  
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

1a. 

Thüringer Landesverwaltungsamt Referat 310  
Weimarplatz 4 
99423 WEIMAR 

- Belange der Raumordnung und Landesplanung 

1.b - Beachtung Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB 

1. Kenntnisnahme; Berücksichtigung 

Die Bewertung des Bebauungsplans als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 BauGB 

wird geteilt.  

 

2.  Berücksichtigung 

Der Bebauungsplan soll als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 BauGB zur Rechts-

wirksamkeit gebracht werden. Das Verfahren zum Flächennutzungsplan der Stadt Eisenach 

soll zeitnah zu diesem Bebauungsplan fortgeführt werden. Der neu zu erstellende Entwurf 

des Flächennutzungsplanes wird den aktuellen Stand des Bebauungsplanes übernehmen. 

Hinsichtlich der Erforderlichkeit zur Abstimmung der raumordnerischen Auswirkungen der 
Planung wird auf die Ausübung der Planungshoheit der Stadt Eisenach im Zusammenhang 

mit der erörterten Beschlusslage des Stadtrates im betreffenden Fall hingewiesen. 

 

3.  Verweis auf 3. Entwurf und Berücksichtigung 

Die gemäß § 8 Abs. 4 notwendigen Voraussetzungen zur Erstellung eines vorzeitigen Bebau-

ungsplans sind im vorliegenden Fall erfüllt.  

In Bezug auf die Erfordernis dringender Gründe muss das Planungsverfahren in der Gesamt-

heit seit dem Aufstellungsbeschluss am 07.11.2001 gesehen werden. Zu dem Zeitpunkt be-

stand ein städtebaulicher Missstand durch die ehemalige Deponienutzung und die Gewer-

bebrachen in der Ortsrandlage. Zudem Bestand die Dringlichkeit und Notwendigkeit, die zu 

dem Zeitpunkt unsanierte Deponie zu untersuchen und einer Nachnutzung im Sinne eines 
Flächenrecyclings zuzuführen. Hier wird insbesondere auf die städtebauliche Analyse für den 

Zeitpunkt 2001 in Kapitel 4 der Begründung zum 3. Entwurf verwiesen, aber auch auf die sich 

daran anschließende städtebauliche Analyse 2011. 

Zudem wird gemäß des Gutachtens der GMA 2006 mit der Ansiedlung eines Elektrofach-

marktes das im Rahmen des Gutachtens ermittelte Defizit im Bereich der braunen Waren 

geschlossen. 

Der Bebauungsplan darf als zweite Voraussetzung gemäß § 8 Abs. 4 nicht der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes entgegenstehen. Diese Voraussetzung 

wird durch den Aufstellungsbeschluss 07.11.2001 sowie die nachfolgenden Offenlagebe-

schlüsse erfüllt, die den städtischen Willen über einen Zeitraum von über 10 Jahren wider-
gibt. Aktuell wurde der städtische Wille durch den Beschluss zur Erstellung (24.06.2011) und 

Offenlage des 3. Entwurfs (09.09.2011) mit der Aufnahme eines Elektrofachmarktes in die 

Festsetzungen bekundet. Das Verfahren zum Flächennutzungsplan wurde und wird weiterhin 

parallel geführt. In die Begründung werden die Voraussetzungen  
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

2. 
Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation Katasterbereich 
Schlossberg 1 
99867 Gotha 

1. Kenntnisnahme 

Es wird die Übereinstimmung der Planungsgrundlage des Bebauungsplans mit dem derzeiti-

gen Stand der Liegenschaftskarte zur Kenntnis genommen. 

 

2.  Berücksichtigung 

Flächensignatur der nördlichen Grenze des Flurstücks 472/3 wird angepasst, damit die Les-

barkeit gegeben ist. Der Ausdruck erfolgte nicht maßstabsgerecht, die zur Bestätigung vorzu-

legende Plangrundlage wird maßstabsgerecht ausgedruckt, sodass eine Übereinstimmung 

mit dem Textfeld gegeben ist. 
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

3. 
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
Göschwitzer Straße 41 
07745 Jena 

1. Berücksichtigung und Aufnahme als Hinweis 

Die fachlichen Hinweise werden in Teil B Textfestsetzungen unter Hinweise und die Rechts-

grundlage „Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten 

(Lagerstättengesetzt“ ergänzt. 

 

Ebenfalls wird in der Begründung des Bebauungsplanes folgender Text als Hinweis aufge-

nommen: 

"Erdaufschlüsse (Erkundungs- und Baugrundbohrungen, Grundwassermessstellen, geophysi-

kalische Messungen) sowie größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie rechtzeitig anzuzeigen, damit eine geologische und bodengeologische Auf-

nahme zur Erweiterung des Kenntnisstandes über das Gebiet erfolgen kann. Die Ergebnisse 

bodenkundlicher oder geologischer Untersuchungen wie Schichtverzeichnisse, Erkundungs-

daten oder Lagepläne von Bohrfirmen sind dem Geologischen Landesarchiv des Freistaates 

Thüringen nach Abschluss der Maßnahme unverzüglich mitzuteilen bzw. zu übergeben." 
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

4. 
Straßenbauamt Südwestthüringen 
Am Köhlersgehäu 6 
98544 Zella-Mehlis 

1. Berücksichtigung 

Im Entwurf des Bebauungsplanes ist eine Zone ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Weitere 

Ein- und Ausfahrten sind an anderer Stelle nicht ausgeschlossen.  

Zudem besteht ein Erschließungsvertrag, der an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird 

und mit den Baulastträgern abzustimmen ist. Demzufolge wird das Straßenbauamt Südwest-

thüringen in jedem Fall beteiligt. Die Angaben dazu werden jedoch nicht im Bebauungsplan 

selbst geregelt.  
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

5. 
EVB Netze GmbH 
An der Feuerwache 4 
99817 Eisenach 

1. Berücksichtigung 

Die Hinweise werden in der Plandarstellung durch nachrichtliche Übernahme der aktuellen 

Leitungsbestände und deren nicht überbaubaren Freihaltezonen korrigiert und im Teil B 

Textfestsetzungen unter Nachrichtliche Übernahme/ Hinweise soweit noch nicht erfolgt – 

ergänzt.  

Die Maßnahmenfläche A beinhaltet die Entwicklung und den dauerhaften Erhalt einer exten-

siv genutzten Grünlandfläche, die Anlage einer Streuobstwiese war bereits im 3. Entwurf 

nicht mehr Gegenstand der Festsetzungen (Planzeichnung Festsetzung 3.2.1), sodass mit der 

dargestellten Maßnahmenplanung bereits den Forderungen, hinsichtlich des Verzichts auf 
Obstbaumpflanzungen, entsprochen wird. Die in der Planzeichenerklärung für die Maßnah-

menfläche A noch enthaltene Bezeichnung „Streuobstwiese“ wird gemäß der Festsetzung 

(3.2.1) in „Extensivgrünland“ korrigiert. 
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

6. 
Trink- und Abwasserverband Eisenach – Erbstromtal 
Am Frankenstein 1 
99817 Eisenach 

1. Kenntnisnahme 

Es ist der Stadt Eisenach bekannt, dass die Flächen des GE wasser- und abwassertechnisch 

noch nicht erschlossen sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit des Anschlusses des Plange-

bietes. Weitere Regelungen trifft der Bebauungsplan nicht. 

 

2. Kenntnisnahme 

Die Hinweise werden in der Plandarstellung durch nachrichtliche Übernahme der aktuellen 

Leitungsbestände und deren nicht überbaubaren Freihaltezonen korrigiert und im Teil B 

Textfestsetzungen unter Nachrichtliche Übernahme/ Hinweise soweit noch nicht erfolgt – 

ergänzt. 
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

7. 
OHRA Hörselgas GmbH 
Am Bahnhof 4 
99880 Fröttstädt 

1. Kenntnisnahme 

Die Hinweise wurden in der Plandarstellung durch nachrichtliche Übernahme der aktuellen 

Leitungsbestände und deren nicht überbaubaren Freihaltezonen berücksichtigt und im Teil B 

Textfestsetzungen unter Nachrichtliche Übernahme/ Hinweise allgemein benannt. 

 

2. Keine Berücksichtigung 

Im Entwurf des Bebauungsplanes sind keine Pflanzungen in dem betreffenden Bereich ge-

plant. Insoweit kein Planänderungserfordernis. 

 

3.  Kenntnisnahme 

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

8. 
E.ON Thüringer Energie AG Netzbetrieb Region West  
Hohenkirchener Str. 18 
99885 OHRDRUF 

1. Kenntnisnahme 

Die grundsätzliche Zustimmung zum Vorhaben wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Kenntnisnahme 

Die Hinweise wurden in den Plan durch nachrichtliche Übernahme der aktuellen Leitungsbe-

stände und deren nicht überbaubaren Freihaltezonen übernommen und im Teil B Textfest-

setzungen unter Nachrichtliche Übernahme/ Hinweise soweit noch nicht erfolgt – ergänzt. Es 

erfolgt ein Abgleich der aktuellen Pläne des Versorgungsträgers mit der Plandarstellung und 

ggf. eine Korrektur.   

 

3. Kenntnisnahme, Berücksichtigung 

In den bisherigen Beteiligungen zu den vorrangegangenen Entwürfen wurden keine Hinwei-
se zu dem Schutzstreifen durch die E.ON Thüringer Energie AG eingebracht. Mit der Realisie-

rung des Heimwerkermarktes und des Lebensmittelmarktes wurden die im Bebauungsplan 

festgesetzten Baumpflanzungen entlang der Straße „Am Stadtweg“ vorgenommen. Es ist 

damit bereits die überwiegende Anzahl der nachzuweisenden Bäume vorhanden.  

Da nicht der genaue Standort, jedoch die Anzahl festgesetzt wurde, wurde einige am nördli-

chen Rand der Grünfläche gepflanzt, der Abstand beträgt dort ca. 20 m zur Schutzzone.  

 

Die zusätzlichen Hinweise zur 110-kV-Stromversorgungsanlage werden beachtet und der 

Maßnahmenplan des Umweltberichtes hinsichtlich der Endwuchshöhe der Gehölzpflanzun-

gen im Bereich der Maßnahmenflächen A1 und A3 angepasst. Durch Schnittmaßnahmen an 
den vorhandenen Bäumen ist die Berücksichtigung der Endwuchshöhen sicherzustellen, bzw. 

noch jüngere Bäume umzupflanzen und durch Sorten mit kugelförmiger Krone und geringer 

Endwuchshöhe zu ersetzen. 
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Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

9. 
Industrie- und Handelskammer Erfurt 
Arnstädter Straße 34 
99096 Erfurt 

1. Kenntnisnahme 

Die Zustimmung zur Einordnung des Elektronik-Fachmarktes sowie die Sichtweise zur Erhö-

hung der Attraktivität der Stadt werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

  



  

10 

1 

2 

Seite 25 von 25 

Abwägungsvorschlag der eingegangenen Anregungen aus der Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 3. Entwurf 

10. 

Residenzstadt Gotha 
Stadtverwaltung Gotha 
Hauptmarkt 1 
99867 Gotha 

1. Keine Berücksichtigung 

Als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums ist Gotha in der Bedeutung mit der 

Stadt Eisenach gleichzusetzen, die den gleichen Status aufweist.  
Die Stadt Gotha zeigt auf, dass der Bau eines Einkaufszentrums zur Verbesserung der Kauf-

kraftbindung und den Abbau bestehender Defizite (u.a. Branche Elektronik) vorgesehen ist. 

Die durch die Stadt Gotha dahingehend geäußerten Bedenken, dass mit dem Planungsvor-

haben in Stadtgebiet von Eisenach die Stärkung der Gothaer Innenstadt als Handelsstandort 

konterkariert wird, kann nur zurückgewiesen werden, da in umgekehrter Weise das Vorha-

ben in Eisenach durch das Vorhaben in Gotha in Frage gestellt werden könnte.  

Die räumliche Abgrenzung der Ferneinzugsgebiete beider Städte wird sich im Randbereich 

überschneiden. Die Kaufkraftabflüsse sind somit als untergeordnet zu bewerten. Da die An-

siedlung eines Elektrofachmarktes in jedem Fall mit einer hohen Verkehrsgunst hätte ein-

hergehen müssen, ist die Integration des Mikrostandortes im Stadtgefüge für die Auswirkun-
gen auf das Ferneinzugsgebiet Gotha insoweit als untergeordnet zu bewerten. 

 

 

2. Keine Berücksichtigung 

Die zwei genannten SO-Gebiete bestehen bereits seit vielen Jahren. Aktuelle Veränderungen 

der Kaufkraftabschöpfungen müssen durch die bestehenden Nutzungen nicht neu erwartet 

werden, da sich die Einkaufsangebote diesbezüglich nicht verändert haben. 

Eine Beeinträchtigung der Entwicklungsmöglichkeiten der Brachen Bau- und Gartenmarkt 

durch „Eisenacher Ballungen“ sind nicht gegeben, dies wurde im Rahmen der Landesplaneri-

schen Beurteilung 2001 seitens des Landesverwaltungsamtes nicht gesehen. Es wurde im 

Ergebnis festgestellt, dass das Vorhaben in Übereinstimmung mit den raumordnerischen 
Erfordernissen steht. 

 

 


